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Wiederwahl eines Mitglieds des Ortsgerichts 

 

 

 
Sachverhalt: 
 
Das Amtsgericht Kassel hat mit Schreiben vom 15.01.2019 mitgeteilt, dass die Amtszeit 
des Ortsgerichtsschöffen Hans-Dieter Baller der auch 1. Stellvertreter der 
Ortsgerichtsvorsteherin ist, zum 14.07.2019 abläuft. 
 
Seitens der Gemeinde Ahnatal ist eine Wiederwahl bzw. Wahl eines neuen Mitglieds 
durchzuführen. Zuständig dafür ist die Gemeindevertretung. 
 
Im Vorfeld wurden seitens der Verwaltung mit Hans-Dieter Baller Kontakt aufgenommen. 
Er hatte sich zunächst Bedenkzeit erbeten und hat nun mitgeteilt, dass er für eine 
Wiederwahl zur Verfügung steht. 
 
Hans-Dieter Baller erfüllt die persönlichen Voraussetzungen des § 8 Hess. 
Ortsgerichtsgesetz. 

§ 8 Persönliche Voraussetzungen für die Ernennung 

(1) Zu Ortsgerichtsmitgliedern dürfen nur Personen ernannt werden, die allgemeines Vertrauen genießen sowie 

lebenserfahren und unbescholten sind. Sie sollen mit der Schätzung von Grundstücken vertraut sein. 

(2) Ortsgerichtsmitglieder können nicht Personen sein, die 

1. ihren Wohnsitz im Bezirk des Ortsgerichts nicht oder nicht mehr haben, 
2. die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausüben; 
3. als Rechtsanwalt oder Notar zugelassen sind. 

(3) Im Dienst befindliche Richter sowie Beamte im Justizdienst, deren berufliche Tätigkeit im Zusammenhang mit den 
Aufgaben des Ortsgerichts steht, sollen nicht zu Ortsgerichtsmitgliedern ernannt werden. 

(4) Personen, die miteinander im ersten oder zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind, sowie Ehegatten oder 
Lebenspartner sollen nicht gleichzeitig Ortsgerichtsmitglieder sein. 

(5) Weitergehende beamtenrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 

 
Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 11.04.2019 mit der Angelegenheit 
befasst und schlägt der Gemeindevertretung die Wiederwahl von Hans-Dieter Baller als 
Ortsgerichtsschöffe vor. 
 
Die Wahl erfolgt in geheimer und schriftlicher Abstimmung oder, falls niemand 
widerspricht, durch Zuruf oder Handaufheben mit mehr als der Hälfte der Stimmen der 
gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter. 
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Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung wählt Herrn Hans-Dieter Baller, Am Eichhölzchen 24, als 
Ortsgerichtsschöffe wieder.  
 
 
 
 
 
Michael Aufenanger 
Bürgermeister 
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